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Einleitung

Seit Einführung der StPO ist die Regelung über die Verlesung von Urkunden 
(nahezu) unverändert. Bis zum 1. Januar 2018 galt (§ 249 Abs. 1 S. 1 StPO a. F.): 
„Urkun den und andere als Beweismittel dienende Schriftstücke werden in der 
Hauptverhandlung verlesen“. Der zum 1. Januar 2018 geänderte1 § 249 Abs. 1 S. 1 
StPO lautet: „Urkunden sind zum Zweck der Beweiserhebung über ihren Inhalt in 
der Hauptverhandlung zu verlesen.“ 

Daneben änderte der Gesetzgeber zuvor einmal den Standort der Vorschrift im 
Gesetz: Erst 1924 wies die sog. Emminger-Reform dem Paragraphen seine heutige 
Nummer zu. Bei Einführung der RStPO stand diese Regelung unter dem § 248 RStPO.  
Die Regelung zur Verlesung ergänzte der Gesetzgeber Ende der 1970’er Jahre durch 
Einführung des § 249 Abs. 2 StPO, welcher seither das sog. „Selbstleseverfahren“ 
regelt.

Die Regelung in § 249 Abs. 1 StPO war und ist (auf den ersten Blick) in ihrem 
Wortlaut sehr eindeutig und teilt scheinbar den einzigen Weg mit, wie eine Urkunde 
als Beweismittel in eine Hauptverhandlung einzuführen ist, sofern der Vorsitzende 
kein Selbstleseverfahren nach § 249 Abs. 2 StPO anordnet.

Bereits nach der Rechtsprechung des Reichsgerichts sollte es jedoch zulässig 
sein, eine Urkunde nicht mittels Verlesung in die strafprozessuale Hauptverhand-
lung einzuführen, sondern mittels eines den Inhalt der Urkunde zusammenfas-
senden Berichts des Vorsitzenden. Der Bundesgerichtshof schloss sich dieser 
Rechtsprechung dem Grunde nach an und hielt auch nach Einführung des Selbst-
leseverfahrens (bis heute) an ihr fest. Gleichwohl teilten weder das Reichsgericht 
noch der Bundesgerichtshof dogmatisch erklärend mit, ob sie diesen Bericht für 
ein Verlesungssurrogat, einen Urkundenbeweis sui generis oder für einen „gewöhn-
lichen“ Urkundenbeweis hielten.

Während der Bericht des Vorsitzenden über den wesentlichen Inhalt von Urkun-
den (im Folgenden kurz: Urkundenbericht) bei einigen Vertretern der Wissenschaft 
Anklang fand, waren die weit überwiegende Mehrheit der Vertreter von Literatur-
meinungen der Ansicht, dass es sich bei dem Urkundenbericht um eine unzulässige 
Form des Urkundenbeweises bzw. ein unzulässiges Verlesungssurrogat handelte. 
Dieser Streit ist bis heute nicht entschieden, wie die Lektüre der aktuellen Kom-
mentarliteratur eindrücklich nachweist.

 1 „Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in Strafsachen und zur weiteren Förderung 
des elektronischen Rechtsverkehrs“ vom 5. Juli 2017, BGBl. I 2017, S. 2208 ff.
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Diese Arbeit beschäftigt sich – soweit ersichtlich als erste Arbeit überhaupt – 
eingehend mit dem Phänomen des Urkundenberichts. Sie soll den Urkundenbericht 
erstmals vollständig dogmatisch erfassen und ihn in das bestehende System des 
Urkundenbeweises innerhalb der StPO einordnen.

Zunächst geht die Arbeit im 1. Kapitel auf Grundbegriffe ein. „Urkunde“ und 
„Urkundenbeweis“ werden anhand der hierzu ergangenen Urteile und veröffent-
lichten Literaturmeinungen beschrieben. Ferner geht es in diesem Kapitel um die 
Prozessmaximen, welche durch den Urkundenbericht betroffen werden. Dieses 
Vorgehen ermöglicht spätere Rückverweisungen, um eine konzentriertere Darstel-
lung in den folgenden Kapiteln erreichen zu können.

Im 2. Kapitel wird die Entwicklung des Phänomens anhand der hierzu veröffent-
lichten Rechtsprechung von den Zeiten des Reichsgerichts bis heute nachvollzogen. 
Hierbei sollen – soweit vorhanden – Phasen in der Entwicklung des Urkundenbe-
richts herausgearbeitet werden. Dieses Vorgehen ermöglicht es, die Praxis den Li-
teraturmeinungen und deren Argumenten strukturiert gegenüberstellen zu können.

Im 3. Kapitel werden die zum Urkundenbericht veröffentlichten Ansichten zu-
sammengetragen. Die Darstellung trennt die Argumente der Befürworter von denen 
der Gegner des Urkundenberichts. Innerhalb der beiden Teile sind die Darstellun-
gen anhand der üblichen Auslegungsregeln sortiert. So ist es möglich, die gesamte 
Diskussion, die nunmehr über ein Jahrhundert geführt wird, zeitübergreifend dar-
zustellen, ohne dass es zu Wiederholungen kommt.

Im 4. Kapitel wird eine eigene Ansicht entwickelt. Zunächst wird dabei die Frage 
beantwortet, um was es sich beim Urkundenbericht handelt. Anschließend wird die 
Frage der Zulässigkeit abschließend und unter Berücksichtigung aller vorhandenen 
Argumente geklärt.

Das 5. Kapitel beschäftigt sich mit dem tatsächlichen Anwendungsbereich des 
Urkundenberichts derzeit. Darüber hinaus wird es darum gehen, ob die hier vor-
genommenen dogmatische Analyse des Urkundenberichts als „freier richterlicher 
Bericht“ nicht Potenzial für Änderungen in der StPO oder bei der Anwendung der 
derzeit geltenden Normen bietet. Dabei wird es auch darum gehen, ob dieses In-
strument – nach dem Vorbild der Republik Österreich – nicht stärker als bisher im 
deutschen Strafprozessrecht Anwendung finden sollte. 



1. Kapitel

Begriff der Urkunde und  
Wesen des Urkundenbeweises

Zuerst ist darzulegen, was unter dem Urkundenbeweis im Strafprozess zu ver-
stehen ist, dessen Verkörperung die Urkunde im prozessualen Sinn ist. Daher wird 
die Urkunde zunächst einer eingehenden Betrachtung unterzogen, was anhand 
einer vergleichenden Darstellung der Begriffe „Urkunde“ zwischen materiellen 
und prozessualem Strafrecht geschehen soll. Anhand dieser Abgrenzung sollen 
die Besonderheiten des prozessualen Urkundenbegriffs verdeutlicht werden, um 
herzuleiten, welchem Zweck Urkunden als Beweismittel im Strafprozess dienen.

Diese Ausführungen bilden sodann das Fundament für die Betrachtung des  
„Berichts des Vorsitzenden über den wesentlichen Inhalt von Urkunden“ (im Fol-
genden: Urkundenbericht1). Anhand der dabei gefundenen Ergebnisse lässt sich 
sodann bestimmen, ob es sich beim Urkundenbericht um einen Urkundenbeweis 
im Sinne der StPO oder um etwas Anderes handelt.

A. Begriff der Urkunde

Das Strafrecht kennt den Begriff „Urkunde“ sowohl in seinem materiellen2 als 
auch in seinem formellen3 Teil. Zu klären ist daher zunächst, ob diese beiden Be-
griffe deckungsgleich sind. 

I. Urkundenbegriff des materiellen Strafrechts

Der Begriff der Urkunde im materiellen Strafrecht ergibt sich aus § 267 StGB.  
Eine Urkunde im Sinne dieser Vorschrift ist nach ganz herrschender Meinung eine 
verkörperte Gedankenerklärung, die ihrem gedanklichen Inhalt nach geeignet und 
bestimmt ist, für eine rechtserhebliche Tatsache Beweis zu erbringen und die ih-
ren Aussteller erkennen lässt.4 Der Urkunde im Sinne des materiellen Strafrechts  
müssen daher immer drei Funktionen zukommen: Sie hat einen Gedankeninhalt 

 1 Begriff bei HBStrVf / Scheffler Rn. VII.727.
 2 Siehe bspw. § 267 Abs. 1 StGB. 
 3 Siehe bspw. § 249 Abs. 1 StPO.
 4 SSW-StGB / Wittig § 267 Rn. 7; Sch / Sch / Cramer / Heine § 267 Rn. 2.




